
II . Referat
des Gem .-Rathes Julius Fanta an die Bauscktion über die moti -virten Anträge der

Waffervcrsorgungskommission in der Röhrensrage .Die Bausektion hat am 2 . Dezember v.Jahres beschlossen , die unmotivirten Anträgeder
Wasserversorzungskomnuffion bis zur Vor¬lage eines ausführlichen Motivenberichtes undeines diesbezüglichen approximativen Kosten¬voranschlages abzulehnen .
Am 28 . Dezember v . I . wurde von der

Wasserversorgungs -Kommission der nun bier-
vorliegende Motivenbericht vollendet und wurde
derselbe dem Referenten der Bausektion am30 . Dezember zum neuerlichen Referate zuge¬mittelt .

Indem ich nun aus diese Motivirung unddie Anträge der Wasserversorgungs -Kommissionübergehe , muß ich gleich beim Beginne meines
Referates bemerken, daß die Wasserversorgungs -
Kommission ihre ersten Anträge restringirte und
zur Berathung und Beschlußfassung nur nach¬stehende zwei Punkte unterbreitet hat :

I . Das in der Ausführung begriffene .Pro¬
jekt der zweiten Ober - Jngenieur -Abtheilung der
Hochquellen -Wasserleiiung ist der theilweisen Um¬
arbeitung zu unterziehen , wobei die folgendenGrundsätze zur Geltung zu gelangen haben :

a. Der Druck des Wassers in den Röhrenist zu theilen , und ist zu diesem Ende die unterden Voranschlägen für die III . Bauepoche zumZwecke der Erweiterung der bestehenden Reser¬voirs eingestellte Summe von 196 .000 fl. zurErrichtung eines neuen dritten Reservoirs zuverwenden .
d. Die bereits übernommenen Röhren

größeren Kalibers sind an den Stellen des ge¬ringsten Druckes zu verwenden .

e. Für die tieferliegenden Bezirke hat fürdie Röhren von 10 Zoll angefangen eine Ver¬
stärkung einzutreten .

II. Die Abänderung des Projektes unter
Bedachtnahme auf die vorerwähnten Grund¬
sätze wird dem Stadtbauamte übertragen .

Diese Anträge der Wasserversorgungs -Kom
Mission sind, wie ich bereits in meinem erstenReferate erwähnte , vom Standpunkte des mitdem Bauunternehmer abgeschlossenen Vertrages
betrachtet , rein finanzieller Natur . Die ganze
Röhrenangelegenheit ist nur eine Geldfrage .

Dieses vorauszeschickt, finde ich vom tech¬nischen Standpunkte über die gestellten AnträgeFolgendes zu bemerken :
I . a . Was die Theilung des Wasserdruckes

anbelangt , so stehe ich heute auf demselbenStand -
punkte . wir bei meinen ersten Referate , undmüßte mich unter der Voraussetzung ,daßdie genügende Menge Wasser zu Indu¬
striezwecken vorhanden und auf eine so¬lide sorgfältige Herstellung der Wasser¬leitung zu rechnen wäre , unbedingt fürdie Beibehaltung des höheren Druckes
aussprechen .

Gegen die Undurchführbarkeit einer
Hochdruckleitung hat sich kein einzigerder Experten ausgesprochen , und liegtvom technischen Standpunkte auch gar kein ein¬
ziger Grund hiefür vor . nur meinen die Wiener
Experten und Herr Mihatsch , daß bei einem
größeren Drucke sich die Schwierigkeiten der
Herstellung vermehren , die Dichthaltung des
Netzes eine große Sorgfalt erfordert , die durch



Brüche herbeigeführten Schäden sich im erhöh-
ten Maße zeigen rc . rc.

Es geht aus allen Experten -Gutachten
hervor , daß die Theilung des Druckes nur aus
dem Grunde rathsam ist. weil dir Herstellungund Instandhaltung der Leitungen leichter undmit weniger Schwierigkeiten und geringerenKosten ermöglicht werden kann , nicht aber des¬
halb . weil durch die Beibehaltung des höherenDruckes die technische Konstruktion der Röhren¬
leitung undurchführbar wäre .

Wenn konstatirt wird , daß zu industriellen
Zwecken mit Anwendung hydraulischer Motoren
die Hochquellen - Wasserleitung nichtdas nothwendige Wasserquantum zu

liefern im Stande ist und wenn , wie aus
den bisherigen Leistungen deszBauunternehmers
ersichtlich , nicht auf gewissenhafte und so¬lide Durchführung im vollsten Maße ge¬rechnet werden kann , so hat der Antrag der
Wasserversorgungs -Kommission , I ». seine volle
Berechtigung .

Ich beantrage daher betreffs des PunktesI » bezüglich der Theilung des Wasserdruckeswolle die Bausektion beschließen: daß vom tech¬
nischen Standpunkte betrachtet , die konstruktive
Herstellung der Rohrleitung samnit allen Be -
standtheilen mit hohem Druck keinem Anstand
unterliegt , daß aber die Theilung des projek -urten Druckes , die Herstellung auch bei weniger
gewissenhafter Durchführung mehr Sicherheitim allgemeinen und für den Privat -Gebrauchbietet.

Was die Punkte I b und o der Anträgenämlich die Verwendung der bereits übernom¬menen Röhren größeren Kalibers und die Ver¬
stärkung der Röhren in den tieferen Bezirkenvon 10 Zoll angefangen betrifft , so sagt die
Wafferoersorgungs -Kommission in ihrem Moti -
venberichte. Seite 15 . Folgendes :

» Wenn man dasjenige , was für die Ver¬
dickung der Röhren größeren Kalibers undgegen dieselbe angeführt wurde , überblickt , sogeht allerdings nicht unzweifelhafthervor , daß die für Wien angenommenenWandstärken wirklich in einer den Bestand desWerkes gefährdenden Weise zu schwach seien.Es konnte daher auch bei diesen Diffe¬renzen in den diesfäüigen Ansichten nicht mehrso sehr die t e ch n i sch e S eite der Frage imVordergründe gehalten werden, sondern es er¬

schien der Wasserversorgungs - Kommission viel
mehr als Pflicht , bei der von gewiegten Fach¬männern behaupteten Möglichkeit einer Gefahrfür den Bestand des Werkes , welche mit der
Ausführung der ursprünglich projektirten Wand -
stärken verbunden wäre , den in Aussicht gestell¬ten Eventualitäten durch eine theilweise Ver¬
stärkung der Röhrenwandung vorzubeugen und
durch diese Vermehrung der Sicherheit und
Standhältigkeit des Werkes den aufgetauchtenBedenken möglichst Rechnung zu tragen . "

Die Wasserversorgungskommission gibt also
zu , daß die Verstärkung der Röhren keine tech¬
nische , sondern eine Geldfrage ist . und diese
Ansicht theile ich vollkommen mit , nur kann ich
mich diesen zwei Anträgen d und o vorläufig
nicht anschließen.

Die Wasserversorgungskommissson bean¬
tragt nämlich . daß mit Rücksicht auf eine e r -
höhte Sicherheit eine Verstärkung der
Rohrwanddicken stattfinde , ohne jedoch vorher
konstatirt zu haben , wieweit der Unternehmer
bis jetzt seinen kontraktlichen Verbindlichkeiten
entsprochen hat . Es ist daher nothwendig , vor¬
her zu prüfen , wie weit der Unternehmer ver¬
pflichtet ist. mit Rücksicht auf die Qualität der
Eisensorten eine Verstärkung der Rohre aus
seine Kosten vorzunehmen und wie weit die
bereits übernommenen Rohre den Bedingungen
entsprechen.

Wenn die Wasserversorgungskommission
dem Gemeinderathe eine erhöhte Vorsicht bean¬
tragt , so kann diese erst dort anfangen , wo die
Verbindlichkeit des Bauunternehmers aufhört .

Wenn daher der Gemeinderath den AntragI a der Wasserversorgungskommission , d . i . die
Theilung des Wasserdruckes annimmt , so ent¬
lastet er den Bau - Unternehmer schon einer
halben Verpflichtung — oder umgekehrt , wenn
die Berechnung der Rohrwandstärken bei
einem angenommenen höchsten Drucke von 7^
Atmosphären eine 8fache Sicherheit bietet , so
wird selbe bei der Drucktheilung eine 10 bis
IZfache bieten — und ist durch die Annahme
der Theilung des Druckes die Sicherheit der
Röhren bereits durchgeführt .

Nachdem die projektirten Wandstär¬
ken der Röhren unter strenger Innehal¬
tung der allgemeinen und speziellen
Bedingnisse zur Durchführung der Wasser-



leitung hinreichen , die Wasserversorgungskom -
Mission aber eine erhöhte Sicherheit verlangt ,
als der Vertrag stipulirt — dieses Verlangen
aber durch die vielen Röhrenbrüche hervorge¬
rufen wurde , und dieser große Perzentsatz von
Ausschußröhren nach dem Gutachten der Exper -
ten und nach allen Berichten , die vorliegen ,
nur in dem mangelhaften Guße und den qua «
litätwidrigen Eisensorten seinen Grund hat , so
ist die chemische und mechanische Be «
schaffen heit der drei verwendeten Eisensor¬
len strengstens zu untersuchen .

Nach dieser Untersuchung muß die absolute
Festigkeit der betreffenden Elsensorten in die
Formel , welche bei Berechnung des Projektes
zu Grunde gelegt wurde , eingeschaltet werden,
und ergibt sodann die Berechnung , um welches
Maß bei schlechteren Eisensorten , als den im
Projekte angenommenen , der Bauunternehmer
verpflichtet ist , laut Z 5 der speziellen Beding¬
nisse eine Verstärkung auf seine Kosten vorzu¬
nehmen .

Nach § . 15 der allgemeinen Bedingnisse
ist der Gemeinderath berechtigt, alle Qualitäts -
Proben vorzunehmen und nach § - 33 hat er sich
das Recht in technischen Fragen jeder Entschei¬
dung Vorbehalten . — Wenn daher im Projekte
die absolute Festigkeit des Gußeisens mit 161
Zentner angenommen wurde , so entsprechen alle
Gußeisensorten , welche einen solchen durch¬
schnittlichen Festigkeitsgrad nicht besitzen , den
Bedingnissen nicht ; und es wären dann folge¬
richtig alle jene Röhren , welche aus qualitäts¬
widrigem Eisen hergestellt sind und bis jetzt
übernommen wurden , dem Bauunternehmer zu¬
rückzustellen.

Stellt sich jedoch bei den Zerreißproben
heraus , daß die Festigkeit der verwendeten Eisen¬
sorten mindestens 161 Zentner beträgt , und
halten diese Rohre sodann die vorschriftsmäßige
Probe von 15 Atmosphären am Depötplatze
und im Strange aus , so können dieselben überall
verwendet werden , umsomehr dann , wenn eine
Drucktheilung stattfindet .

Nach dem Anträge der Wasserversorgungs-
kommisswn I b , die bereits übernommenenRohre
nur an der Stelle des schwächsten Druckes zu
verwenden , wäre vor Vornahme der Festigkeits¬
proben durchaus keine größere Sicherheit für
den Bestand der Leitung geboten , weil zum
Bruche von Röhren nicht so sehr der Unter¬

schied des Druckes zwischen 1 — 4 Atmosphären
beiträgt , sondern andere Zufälligkeiten , wie
z . B . Setzungen des ' Grundes re . die Ursache
bilden und diese Umstände ebensogut in den
höchsten , wie auch niedrigsten Bezirken zu Tage
treten .

Ich beantrage daher, bezüglich der Punkte
I b L e wolle die Bausektion beschließen, daß :

1 . durch beeidete Sachverständige aus den
bereits gelieferten Röhren sämmtlicher drei Eisen¬
werke die besten ausgeiucht , das Essen derselben
einer chemischen Analyse unterzogen und zur
Konstatirung des Festigkeitsgrades Zerreißpro¬
ben vorgenommen werden .

2 . Ist kommissionell zu erheben, und zu
konstatiren , welcher Festigkeits - Kovffizient der
Projektsberechnung zu Grunde gelegt wurde .

3 . Ist sodann zu konstatiren , wie weit der
Bauunternehmer seine kontraktlichen Verpflich¬
tungen erfüllt hat .

4 . Ist endlich fcstzustellen, welcher Sicher¬
heitsgrad für die Verstärkung der Rohrwand¬
dicken zum Behufe einer erhöhten Sicherheit zu
Grunde gelegt werden soll.

Wenn die Vorfragen rationell erledigt sind,
kann erst der Gemeinderath an die Lösung der
Frage betreffs der Wandverstärkungen schreiten.

Es ergeben sich dann die richtigen Mehr¬
auslagen , welche die Gemeinde Wien für eine
erhöhte Sicherheit des Werkes zu tragen hat ,
welche Sicherheit die bis jetzt übernommenen
Röhren größeren Kalibers bieten ; und ob selbe
überhaupt zu verwenden sind ?

Die Bausektion hat hierüber fol¬
gende Beschlüße gefaßt :

I . Bezüglich der Theilung des
Wasserdruckes , daß vom technischen Stand -
punkte betrachtet , die konstruktive Herstellung
der Rohrleitung sammt allen Bestandtheilen
mit hohem Druck keinem Anstand unterliegt ,
daß aber bei Theilung des projektirten Druckes
die Herstellung auch bei weniger gewissenhafter
Durchführung mehr Sicherheit im Allgemeinen
und für den Privatgebrauch bietet.

II . Bezüglich der Punkte IL und o,
daß :

1 . Durch beeidete Sachverständige aus den
bereits gelieferten Röhren sämmtlicher drei
Eisenwerke die besten ausgesucht , das Eisen
derselben einer chemischen Mnalyse unterzogen ,



und zur Ko'
nstatirung des FestigkeitsgradesZerreißproben vorgenommen werden .2 . Ist kommissionel ! zu erheben und zukonstatiren , welcher Festigkeits .Koeffizient der

Projektsberechnung zu Grunde gelegt wurde .3 . Ist sodann zu konstatiren , wie weit der
Bauunternehmer seine kontraktlichen Verpflich .tungen erfüllt hat .

4 . Ist endlich festzustellen, welcher Sicker -heitsgrad für die Verstärkung der Rohrwand ,dicken zum Behufs einer erhöhten Sicherheitzu Grunde gelegt werden soll.
Wenn diese Vorfragen rationell erledigtfind , dann kann der Gemeinderath au dieLösung der Frage betreffs der Wandverstärkun -gen schreiten.

Es ergeben sich dann die richtigen Mehr¬

auslagen , welche die Gemeinde Wien für eineerhöhte Sicherheit des Werkes zu tragen hat,welche Sicherheit die bis jetzt übernommenenRöhren größeren Kalibers bieten ; und ob selbeüberhaupt zu verwenden sind ?

Der Antrag des Gem . - Rathesi P rix , es mögen den Beschlüßen der Bausektionüber die Punkte I b und e der Anträge der
Wafferversorgungskommission die Worte vorge¬setzt werden :

„ Rücksichtlich jener Röhren , welche über10 "
Durchmesser und 4 Atmosphären Druckhaben "

, wolle die Bausektion beschließen. 1 rc.wird mit 7 gegen 6 Stimmen abge¬lehnt .

0

' I

Berl » g des Gememderath . PräsidiumS . Druck von 8 . B . Wallishausser in Wien .
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